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Erklärung Sorgeberechtigten zum Umzug Minderjähriger 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 
zum Umzug Minderjähriger 

 
 Mutter oder  

1. Sorgeberechtigte Person 
Vater oder  
2. Sorgeberechtigte Person 

Nachname   

Vorname   

Geburtsdatum   

Straße und Hausnr.   

Wohnort   

 
Als gemeinsame Sorgeberechtigte erklären wir uns einverstanden, dass ab dem 
 

_______________________(Tag/Monat/Jahr) 
 

für unser(e) Kind(er)  
 

 Nachname Vorname Geburtsdatum 

1. Kind    

2. Kind    

3. Kind    

4. Kind    

(bei weiteren Kinder, bitte eine weitere Einverständniserklärung ausfüllen) 
 

☐ bei dem 1. Sorgeberechtigten / der Mutter die alleinige Wohnung ist.  

☐ bei dem 2. Sorgeberechtigten / dem Vater die alleinige Wohnung ist. 

☐ bei dem 1. Sorgeberechtigten / der Mutter der überwiegende Aufenthalt bzw.  

     Lebensmittelpunkt (Hauptwohnung) und dem 2. Sorgeberechtigten / dem Vater  
     eine weitere Wohnung (Nebenwohnung) ist. 

☐ bei dem 2. Sorgeberechtigten / dem Vater der überwiegende Aufenthalt bzw.  

     Lebensmittelpunkt (Hauptwohnung) und dem 1. Sorgeberechtigten / der Mutter  
     eine weitere Wohnung (Nebenwohnung) ist. 
 
 
 
(Ort, Datum)                                                                                           
 
 
 
 
 
(Unterschrift des 1. Sorgeberechtigten / der Mutter)                                         (Unterschrift des 2. Sorgeberechtigten / des Vaters) 
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Erklärung für Kinder, deren Eltern bei Geburt des 
Kindes nicht miteinander verheiratet waren 

 
Ich erkläre, dass keine gemeinsame Sorgeerklärung abgegeben wurde. 
 
 
 
(Ort, Datum)                                                                                           
 
 
 
 
 
(Unterschrift der Mutter)                          
 
 
 
 
 

 
 

Hinweise 
 
 
 
Falls das Aufenthaltsbestimmungsrecht nur einem Sorgeberechtigten übertragen 
wurde, bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 
 

 Sorgerechtsbeschluss / Scheidungsurteil oder 
 

 Entscheidung eines Familiengerichtes über das alleinige  
Aufenthaltsbestimmungsrecht des Kindes / der Kinder 
 

 Schriftliche Vereinbarung aller Sorgeberechtigten über den Aufenthalt / Le-
bensmittelpunkt des Kindes / der Kinder 
 

 Negativbescheinigung (Negativattest) vom Jugendamt (bei Alleinerziehenden, 
welche niemals mit dem Kindsvater verheiratet waren). 

 
 
Jugendliche ab 16 Jahren dürfen gemäß § 17 Absatz 3 Bundesmeldegesetz die An- 
oder Ummeldung selbstständig ausüben. 
 
 
 
 
 
 

  


